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Das Geschäftsjahr > 2024 

Das 12. Betriebsjahr der KESB Toggenburg war geprägt von zahlreichen anspruchsvollen 

und zunehmend komplexen (Kindesschutz-)Fällen, welche die Mitarbeitenden auf Trab ge-

halten haben. Dafür war die personelle Situation sehr stabil.  

Fallzahlen 

Die Fallzahlen haben sich nach einer deutlichen 

Reduktion von rund sechs Prozent im Jahr 2023 

im Jahr 2024 leicht erhöht, bewegen sich aber im-

mer noch deutlich unter dem langjährigen 

Schnitt. Zu den Dossiers in Bearbeitung zählen 

sowohl laufende Massnahmen im Kindes- und Er-

wachsenenschutz, als auch Dossiers, in welchen 

die Notwendigkeit von Kindes- oder Erwachse-

nenschutzmassnahmen geprüft wird.  

Im Jahr 2024 hat die KESB Toggenburg 536 Dos-

siers (wieder-)eröffnet und 520 Dossiers bzw. Ver-

fahren abgeschlossen. Im Geschäftsjahr wurde in 

215 Fällen gar kein Verfahren eröffnet, in 22 Fäl-

len wurde das Verfahren abgeschrieben und in 

mindestens 86 Fällen wurde zwar die Notwendig-

keit von Kindes- oder Erwachsenenschutzmass-

nahmen geprüft, aber auf die Errichtung einer 

Massnahme verzichtet. Im Geschäftsjahr wurden 

insgesamt 170 Kindes- und Erwachsenenschutz-

massnahmen errichtet. In 18 Dossiers handelte 

die KESB Toggenburg selber, wodurch die Anord-

nung von Massnahmen verhindert werden konnte. 

Zusätzlich hat die KESB Toggenburg in 345 Fällen 

auf Begehren der betroffenen Personen oder von 

Amtsstellen ein Handlungsfähigkeitszeugnis aus-

gestellt.  

Zum Gemeindevergleich 

Die Dossierzahlen in den Gemeinden sind im Ge-

schäftsjahr 2024 weiterhin tief. Im Verhältnis zu 

deren ständigen Wohnbevölkerung (2023) bewe-

gen sich die Fallzahlen im Bereich von 0.8 bis 2.7 

Dossiers pro 100 Einwohner. Die Gemeinden Mos-

nang, Wildhaus-Alt St. Johann und Lütisburg ha-

ben im Vergleich zu deren Wohnbevölkerung die 

tiefsten Fallzahlen. Die höchste Fallzahl im Ver-

hältnis zur Wohnbevölkerung hat die Gemeinde 

Wattwil, gefolgt von der Gemeinde Nesslau. 

Arbeitssituation 

Die KESB Toggenburg erliess im letzten Jahr  

insgesamt 943 Entscheide (im Vorjahr waren es 

958 Entscheide). Davon betrafen rund 65% den 

Erwachsenenschutz.  

In 26 Fällen wurde im Berichtsjahr eine Be-

schwerde gegen einen Entscheid der KESB Tog-

genburg erhoben. 11 Beschwerden betrafen Ent-

scheide im Kindesschutz und 15 Fälle fielen auf 

den Erwachsenenschutz. In 16 Fällen wurde die 

Beschwerde abgeschrieben und in 10 Fällen ist 

ein Entscheid der Rechtsmittelinstanzen noch 

ausstehend. Im Jahr 2024 wurden von der Verwal-

tungsrekurskommission zudem acht Beschwer-

den gegen Entscheide der KESB Toggenburg aus 

den vorherigen Jahren behandelt und entschie-

den. Davon wurden drei Verfahren abgeschrieben, 

vier Beschwerden abgewiesen und eine teilweise 

gutgeheissen. Weitere vier Beschwerdeverfahren, 

welche vor dem Jahr 2024 eingeleitet wurden, 

sind immer noch hängig. 

Im Geschäftsjahr 2024 wurde in sieben Fällen 

eine Strafanzeige gegen Behördenmitglieder der 

KESB Toggenburg eingereicht, weil die anzeigen-

den Personen mit Entscheiden der KESB Toggen-

burg nicht einverstanden waren. Bei Strafanzei-

gen, die die Amtsführung von Behördenmitglie-

dern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

Kantons St. Gallen oder seiner Gemeinden betref-

fen, hat die Anklagekammer zuständigkeitshalber 

über die Ermächtigung zur Eröffnung eines Straf-

verfahrens zu entscheiden. In allen sieben Fällen 

wurde keine Ermächtigung durch die Anklage-

kammer erteilt und es kam somit nicht zu einem 

Strafverfahren.  

In einem aufsichtsrechtlichen Verfahren wurde 

die KESB Toggenburg vom Amt für Soziales zur 

Stellungnahme aufgefordert. Das Verfahren 

wurde abgeschlossen, da kein aufsichtsrechtlich 

relevanter Sachverhalt vorlag.  



Fürsorgerische Unterbringungen 

Im Jahr 2024 wurden von der KESB Toggenburg 

12 fürsorgerische Unterbringungen geprüft (im 

Vorjahr waren es 22 Fälle). In 11 Fällen wurde eine 

fürsorgerische Unterbringung angeordnet, res-

pektive bestätigt bzw. eine amtsärztlich verfügte 

fürsorgerische Unterbringung verlängert.  

Vorsorgeaufträge 

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 15 Vorsorge-

aufträge geprüft und über die Validierung ent-

schieden (im Vorjahr waren es 22 Fälle). Sieben 

Vorsorgeaufträge wurden validiert. Sechs Vorsor-

geaufträge konnten nicht validiert werden. Die 

Gründe für die Nicht-Validierung waren: Formun-

gültigkeit, Ablehnung des Mandats durch die ein-

gesetzten Personen, Nichteignung der vorgesehe-

nen vorsorgebeauftragen Personen und das Ver-

sterben der betroffenen Person während des Ver-

fahrens. Bei zwei Vorsorgeaufträgen war die Prü-

fung Ende Jahr noch pendent. 

Berufsbeistandschaften 

Ende des Berichtsjahrs war in 559 Dossiers min-

destens eine Berufsbeistandsperson involviert. 

Berufsbeiständinnen und -beistände werden 

hauptsächlich für Kindesschutzmassnahmen und 

anspruchsvolle Erwachsenenschutzmassnahmen 

eingesetzt. Aktuell sind von den von Berufsbei-

standspersonen betreuten Dossiers etwa 60% Er-

wachsenenschutzmassnahmen.  

Die KESB Toggenburg arbeitet mit insgesamt drei 

Berufsbeistandschaften in der Region zusammen: 

Der Sozialen Fachstelle Unteres Toggenburg in 

Bazenheid, der Berufsbeistandschaft Wattwil und 

den Sozialen Fachstellen Toggenburg in Lichten-

steig.  

Private Mandatstragende 

Die KESB Toggenburg prüft in jedem Fall, insbe-

sondere im Erwachsenenschutz, ob die Einset-

zung einer angehörigen Person oder eines priva-

ten Mandatsträgers oder einer privaten Mandats-

trägerin möglich ist. In der Region Toggenburg wa-

ren per Ende Berichtsperiode knapp 270 aktive 

private Mandatsträger sowie Fachbeistandsper-

sonen erfasst. Bei einem Grossteil der privaten 

Beistandspersonen handelt es sich um Angehö-

rige.  

Die KESB Toggenburg sucht stets engagierte Per-

sonen, welche sich für die Übernahme eines Man-

dats interessieren. Personen, welche sich die Be-

gleitung eines betagten, behinderten oder psy-

chisch beeinträchtigten Menschen zutrauen, dür-

fen sich gerne bei der KESB Toggenburg melden. 

Für private Mandatstragende werden von der 

KESB Toggenburg eine obligatorische individuelle 

Einführung sowie jährliche Weiterbildungsan-

lässe angeboten.  
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sowie den Gemeinden für die konstruktive und 

unkomplizierte Zusammenarbeit. Zu guter Letzt 

ist auch allen Partnerorganisationen in und aus-
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und Erwachsenenschutz herzlich zu danken.  
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Die Mitarbeitenden > Interview 
 

Du bist seit Mai 2024 im Abklä-

rungsdienst der KESB Toggenburg 

tätig. Was hat dich dazu bewogen, 

dich bei der KESB Toggenburg zu 

bewerben? 

Nach über zehnjähriger Tätigkeit im 

Bereich der sozialpädagogischen 

Familienbegleitung und aufgrund 

diverser Neu- und Umstrukturierungen habe ich mich dazu entschlossen, die Chance zu packen und 

mich neu zu orientieren. Dazu muss ich erwähnen, dass es mich schon ziemlich viel Mut gekostet 

hat, meine Komfortzone zu verlassen und mich in ein neues Arbeitsfeld zu begeben. Es hat sich aber 

gelohnt und ich habe meinen Entscheid noch nie bereut! 

Was gehört zu deinen Aufgaben, wenn du von einem Behördenmitglied einen Abklärungsauftrag  

erhältst? 

Im Abklärungsdienst bin ich für die Sachverhaltsabklärungen der mir zugewiesenen Dossiers ver-

antwortlich. In einem ersten Schritt nehme ich Kontakt mit den Betroffenen Personen auf. Nach dem 

Erstgespräch hole ich je nach Bedarf Arzt- und/oder Schulberichte ein und führe Gespräche mit Per-

sonen, welche den betroffenen Menschen nahestehen. Wenn es die Situation erfordert, mache ich 

einen Hausbesuch, um mir ein Bild der Lebenswelt der Betroffenen zu verschaffen. Dabei sind mir 

Empathie und Respekt gegenüber den Menschen in ihren momentanen Situationen wichtig. Wäh-

rend der Abklärung schätze ich den regelmässigen Austausch mit dem verfahrensleitenden Behör-

denmitglied sehr. In den Gesprächen entstehen oft wertvolle Inputs und Ideen für den weiteren Ver-

lauf der Abklärung. Ich bin es mir von meiner Tätigkeit als Familienbegleiterin gewohnt, interdiszipli-

när zu arbeiten. Daher versuche ich bereits während den Abklärungen, Unterstützungsmassnahmen 

niederschwellig und unkompliziert aufzugleisen. Manchmal reichen diese Massnahmen aus, so 

dass es keinen Entscheid der KESB braucht. 

Du hast zuvor viele Jahre als Familienbegleiterin gearbeitet. Welche Erfahrungen sind für deine jet-

zige Tätigkeit hilfreich? 

Ich habe viele verschiedene Menschen in den unterschiedlichsten Situationen kennengelernt. Dabei 

habe ich viele wertvolle Erfahrungen sammeln können. Belastende Situationen kann ich mittlerweile 

gut einschätzen. Dabei gelingt es mir meistens, ruhig und überlegt zu bleiben. Ausserdem kenne ich 

viele Fachstellen persönlich. Das hilft, während der Abklärung allfällige niederschwellige Angebote 

zu prüfen und entsprechend aufzugleisen. 

Was gefällt dir an der Tätigkeit bei der KESB Toggenburg besonders? 

Die Arbeit ist sehr interessant und abwechslungsreich und ich schätze die Zusammenarbeit im 

Team sehr. 

Was ist die grösste Herausforderung an deiner Tätigkeit im Abklärungsdienst einer KESB? 

Wenn ich mit Widerstand und Skepsis gegenüber der KESB konfrontiert werde. Ich versuche dann 

immer, in die Schuhe der Betroffenen zu steigen und ihnen mit Respekt zu begegnen.  

Die Arbeit bei einer KESB ist nicht immer einfach, man ist mit menschlichen Schicksalen konfron-

tiert – wie gehst du damit um und wo findest du einen Ausgleich? 

Durch meine langjährige Tätigkeit im sozialen Bereich habe ich gelernt, mich abzugrenzen. Ich ge-

niesse es sehr, am Abend den PC runterzufahren, die Bürotüre zu schliessen und abzuschalten. Auf 

dem Nachhauseweg höre ich meistens einen Podcast. Wenn ich zu Hause ankomme, bin ich oft 

schon weit weg von meiner Arbeit. Dann steht die Familie an erster Stelle für mich. Im Winter sind 

wir gerne auf der Piste unterwegs und im Sommer bewegen wir uns gerne in der Natur.  

> Janine Kropf 

 

>> Mitarbeiterin Abklärungsdienst 

>>> Fachfrau Betreuung mit Weiter-

bildung CAS Sozialpädagogische 

Familienbegleitung 

 



Erfolgsrechnung > 2024 

Konto Titel
Rechnung 2023 

(CHF)

Budget 2024 

(CHF) 

Rechnung 2024 

(CHF)

14080 Regionale Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’244’121.55 1’318’900 1’191’665.30

301001 Leistungsprämien 4’000.00 4’000 3’000.00

305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 80’464.15 87’000 78’280.05

305200 AG-Beiträge an P ensionskassen 139’738.85 148’000 143’187.00

305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3’895.40 4’100 3’775.50

305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 22’253.85 23’800 21’611.50

305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8’371.95 8’800 8’101.70

309000 Aus- und Weiterbildung des P ersonals 20’148.80 23’000 18’823.50

309001 Instruktion Beistände 1’672.30 5’000 2’693.20

309100 P ersonalwerbung 3’618.60 3’500 2’151.05

309900 Übriger P ersonalaufwand 8’121.40 10’000 7’905.65

310000 Büromaterial 5’224.75 6’500 7’093.20

310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2’521.21 3’000 1’315.49

310200 Drucksachen, P ublikationen 332.50 1’000 141.00

310300 Fachliteratur, Zeitschriften 3’930.35 4’000 3’659.75

311000 Anschaffung Mobiliar 14’844.95 6’000 6’761.25

311101 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte 168.40 7’500 7’992.55

311300 Anschaffung Hardware 763.60 1’000 79.40

312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4’037.35 4’000 4’415.35

313000 Dienstleistungen Dritter 2’000.00 2’000 2’000.00

313001 Telefongebühren 5’862.42 6’500 5’198.59

313002 P orti, Bankgebühren 13’353.98 15’000 13’205.75

313003 Betreibungs- und P rozesskosten 7’520.55 2’000 3’087.35

313004 EDV / Kommunikation 1’433.65 1’500 1’962.25

313200 Verfahrenskosten, Honorare, Gutachten 71’211.55 70’000 129’036.75

313300 Informatik-Nutzungsaufwand 82’066.61 94’000 64’260.48

313400 Sachversicherungsprämien 7’467.80 7’500 7’547.20

315000 Unterhalt Mobiliar 1’080.70 1’000 0.00

315101 Unterhalt Apparate, Maschinen Geräte 446.60 1’000 1’620.80

316000 Miete und P acht Liegenschaften 74’505.50 79’000 77’862.19

316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3’619.85 5’100 5’214.94

317000 Reisekosten und Spesen 11’459.60 15’000 11’146.30

318000 Wertberichtigung auf Forderungen - - 36’500.00

318101 Abschreibungen, Verluste, Erlasse 2’810.95 6’000 6’535.20

319000 Schadenersatzleistungen 3’955.25 10’000 3’222.05

361201 Entschädigung Buchführung 4’425.00 4’200 4’350.00

361202 Entschädigung Datenschutzfachstelle 200.00 200 200.00

96100 Zinsen

340100 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 0.00 0 0.00

1’861’649.97 1’989’100 1’885’602.29

14080 Regionale Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

421000 Gebühren für Amtshandlungen -233’200.35 -207’000 -188’365.00

425000 Verkäufe 0 0.00

426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -30’653.30 -1’000 -4’720.50

426001 Rückerstattung Verfahrenskosten -43’666.45 -30’000 -38’574.60

429000 Übrige Entgelte 0.00 0 -895.55

95000 Finanzierung

463200 Beiträge von Gemeinden -1’552’912.37 -1’750’400 -1’651’599.49

96100 Zinsen

440000 Zinsen flüssige Mittel 0.00 0 0.00

440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente -373.55 -100 -548.20

97100 Rückverteilung aus CO2-Abgabe

469900 Rückverteilungen -843.95 -600 -898.95

-1’861’649.97 -1’989’100 -1’885’602.29Total Erträge

Aufwände

Total Aufwände

Erträge

  



Erfolgsrechnung > Bemerkungen 

 

Folgendes ist zu der auf der vorhergehenden Seite abgebildeten Erfolgsrechnung zu bemerken: 

 

301000 «Lohnkosten» 

Das Konto liegt über Fr. 100'000.00 unter Budget. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, 

dass die Stellenprozente im Abklärungsdienst reduziert wurden und aufgrund eines personellen 

Wechsels eine mehrmonatige Vakanz bestand.  

 

313200 «Verfahrenskosten, Honorare, Gutachten» 

Auf dieses Konto werden Barauslagen in den laufenden Verfahren, bspw. für Gutachten, Arztbe-

richte, Dolmetscher, gebucht. Das Budget wird aufgrund eines sehr umfangreichen und kosten-

trächtigen Gutachtens in einem Fall überschritten.  

Die Barauslagen werden– wenn immer möglich – konsequent weiterverrechnet und mit den Gebüh-

ren erhoben, was zu entsprechenden Einnahmen im Konto 426001 führt. Im Falle der unentgeltli-

chen Rechtspflege wurden diese Verfahrenskosten bis 31. Januar 2024 dem Kanton in Rechnung 

gestellt und von diesem zurückerstattet. Mit der Revision des Einführungsgesetzes zur Bundesge-

setzgebung über das Kindes- und Erwachsenenschutzrecht per 1. Februar 2024 sind diese Kosten 

von der Trägerschaft der KESB zu tragen.  

 

318000 «Wertberichtigung auf Forderungen» 

Dieses Konto war im Budget nicht enthalten. Aufgrund der Empfehlung im Prüfbericht des Amts für 

Gemeinden und Bürgerrecht vom 7. Dezember 2023 wurde in der Jahresrechnung 2024 ein entspre-

chendes «Delkredere» erfasst. Das Delkredere dient der Wertberichtigung von Forderungen, bei de-

nen das Risiko eines Debitorenverlustes aufgrund des Alters oder anderer Vorkommnisse gegeben 

ist. Mit dem Delkredere wird das Risiko in der jeweiligen Periode ausgewiesen, in der die Wahr-

scheinlichkeit eines Zahlungsausfalls zugenommen hat. 
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